
 
 

Preise und Konditionen 2026 

Diese Preise und Konditionen treten auf den 1. Januar 2026 in Kraft und ersetzen alle vorangegangenen Preise. 

Eigenverbrauchsmodelle (ZEV, vZEV, LEG) 
Preise und Konditionen gültig ab 1. Januar 2026 
für die Nutzung des Versorgungsnetzes (Netzebene 7; 400V/230V) und die Lieferung von elektrischer Energie 

  

www.eawenergie.ch 

 

 Die EAW bietet keine Dienstleistung für die Rechnungsstellung und das Inkasso von 

Eigenverbrauchsmodellen an. 

 Es gilt grundsätzlich der Basistarif, da mit Einrichtung eines Eigenverbrauchsmodells die Steuerung 

von Geräten durch die EAW wegfällt. 

 

 

Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) 
- Eine physische Messstelle (Zähler der EAW) pro ZEV. Der ZEV tritt als ein einziger Kunde auf und 

erhält die Gesamtrechnung für den ganzen Verbrauch aller teilnehmenden Parteien. 

- Die übrigen physischen Zähler der EAW werden demontiert. Die Abrechnung innerhalb des ZEV 

erfolgt eigenständig durch den ZEV, basierend auf den Messdaten von privaten Zählern des ZEV. 

- Messdienstleistung, Netznutzung und Strombezug gemäss Basistarif (keine Verbrauchssteuerung 

durch die EAW). 
      exkl. MwSt.   inkl. MwSt.  

  
Demontage der nicht mehr benötigten Zähler, 

pro Zähler 
  Fr. 50.00             54.05  

            

 

Virtueller Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (vZEV) 
- Eine virtuelle Messstelle im Datensystem der EAW. Der vZEV tritt als ein einziger Kunde auf und 

erhält die Gesamtrechnung für den ganzen Verbrauch aller teilnehmenden Parteien. 

- Die physischen Messtellen (Zähler der EAW) bleiben bestehen. Die Abrechnung innerhalb des vZEV 

erfolgt eigenständig durch den vZEV, basierend auf den Messdaten der EAW. 

- Messdienstleistung (virtuell und physische Zähler), Netznutzung und Strombezug gemäss Basistarif 
(keine Verbrauchssteuerung durch die EAW). 

            

 

Lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) 
- Ein virtueller Messpunkt im Datensystem der EAW. 

- Die physischen Messtellen (Zähler der EAW) bleiben bestehen. Die EAW rechnet weiterhin die 

Messdienstleistung, Netznutzung und den Reststrombezug direkt mit jeder teilnehmenden Partei 

ab. 

- Messdienstleistung (physische Zähler) gemäss Basistarif. 
- Stromlieferung durch die EAW: Netznutzung und Strombezug gemäss Basistarif (keine 

Verbrauchssteuerung durch die EAW). 

- Stromlieferung durch die LEG: Netznutzung Basistarif mit 40 % Rabatt, Abrechnung des 

Strombezugs durch die LEG gemäss deren Tarif (eigenständige Tarifsetzung). 

 

 

  


